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Mitglieder des Kreistags 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA 14. März 2013 
     JHA       
 
 
Betreff: Sonderschule für Erziehungshilfe (Janusz-Korczak-Schule)  

- Erhöhung des Zuschusses für Betreuungsleistungen           
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Die von der Stiftung Tragwerk in der Janusz-Korczak-Schule erbrachten Betreu-
ungsleistungen werden ab 01.01.2013 mit 32.987 EUR (Basiswert) p.a. bezu-
schusst. Der Zuschussbetrag wird ab 2014 den tariflichen Lohnerhöhungen im 
Bereich Erziehung und Unterricht (vgl. Sachdarstellung) angepasst. 
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Der bisherige Zuschuss i.H.v. 23.159 EUR ist im Haushaltsplan 2013, Teilhaus-
halt 4, Ergebnishaushalt, Produktgruppe 2150 (P215003, Konto 43180000) ver-
anschlagt. Durch die Erhöhung des Landkreiszuschusses entstehen im Haus-
haltsjahr 2013 Mehrkosten von 9.468 EUR. Diese werden im Rahmen des Bud-
gets ausgeglichen. 
 
 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Die Janusz-Korczak-Schule ist eine Schule für Erziehungshilfe (E-Schule) und 
wird von der Stiftung Tragwerk im Auftrag des Landkreises Esslingen betrieben. 
Beschult werden Schülerinnen und Schüler, welche im Bereich ihrer sozialen 
und emotionalen Entwicklung besonderer Hilfen bedürfen und in der allgemeinen 
Schule nicht angemessen gefördert werden können.  
 
Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Sept. 2001 (Vorla-
ge Nr. 159/2001) den Grundsatzbeschluss gefasst, neben den Zuschüssen zum 
laufenden Schulbetrieb, die Betreuungsleistungen an der Janusz-Korczak-
Schule pauschal mit 23.519 EUR p.a. zu bezuschussen. Die Betreuungsleistun-
gen umfassen entsprechend der Beschlusslage 
 
1) die Vormittagsbetreuung (10 Stunden/Schulwoche), um aufgrund der unter-

schiedlichen Stundentafeln der Klassenstufen 1-4 und 5-9 eine vereinheitlich-
te An- bzw. Abreise (Schülerbeförderung) zu ermöglichen 
 
sowie 
 

2) die Mittagsbetreuung (7,5 Stunden/Schulwoche), damit an Schultagen mit 
Nachmittagsunterricht die Mittagsverpflegung betreut und beaufsichtigt wer-
den kann. 
 

Eine Anpassung/Erhöhung des Zuschusses ist seit 2001 nicht erfolgt. Da in den 
letzten Jahren vermehrt Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, wäh-
rend des gesamten Vormittags am Unterricht teilzunehmen (im SJ 2012/2013 
insg. 9 Schüler/-innen), wurde die Vormittagsbetreuung durch die Stiftung Trag-
werk um weitere 5,75 Stunden/Schulwoche ausgeweitet. Dadurch konnte die 
Einrichtung eines „verkürzten Unterrichts“, d.h. späterer Unterrichtsbeginn/ frühe-
res Unterrichtsende, vermieden und weiterhin die vereinheitlichte An- bzw. Ab-
reise sichergestellt werden. Durch die Vermeidung von Doppelfahrten entsteht 
für den Landkreis bei der Schülerbeförderung ein Kostenvorteil, welcher ansons-
ten aus Mitteln des Nahverkehrs des Landkreises Esslingen finanziert werden 
müsste. Aus diesem Grund bittet die Stiftung Tragwerk, den zusätzlichen Be-
treuungsaufwand von 5,75 Stunden/Schulwoche ab 01.01.2013 ebenfalls zu be-
zuschussen. 
 
Die Betreuungsleistungen werden aufgrund des intensiven Bedarfes durch eine 
Diplom-Sozialpädagogin erbracht. Unter Berücksichtigung eines Beschäfti-
gungsumfanges von 50% und der zwischenzeitlich seit 2001 erfolgten Personal-
kostensteigerungen, würde sich der neue Landkreiszuschuss ab 01.01.2013 um 
9.468 EUR auf insgesamt 32.987 EUR erhöhen.  
 
Nachdem die Vormittags- und Mittagsbetreuung für die Schülerinnen und Schü-
ler einen pädagogischen Mehrwert darstellt und zugleich die Schülerbeförde-
rungskosten des Landkreises reduziert, schlägt die Verwaltung vor, den Zu-
schussbetrag in o.g. Umfang zu erhöhen. Um zukünftig Personalkostensteige-
rungen Rechnung tragen zu können, schlägt die Verwaltung zudem vor, den Zu-
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schussbetrag zu indexieren und jährlich den tariflichen Lohnänderungen anzu-
passen. Grundlage hierfür bildet der Index für Tarifverdienste und Arbeitszeiten 
in Deutschland, Wirtschaftszweig: Erziehung und Unterricht (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt) des jeweiligen Vorjahres. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Matthias Berg 


